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Art. 1 § 23 FinStrG Strafbemessung;
Anrechnung der Vorhaft.

 FinStrG - Finanzstrafgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.03.2025

1. (1)Grundlage für die Bemessung der Strafe ist die Schuld des Täters.

2. (2)Bei der Bemessung der Strafe sind die Erschwerungs- und die Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die

Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, ob es dem Täter

darauf angekommen ist, sich oder einem Verband, als dessen Entscheidungsträger er gehandelt hat, durch die

wiederkehrende Begehung der Tat eine nicht nur geringfügige fortlaufende Einnahme zu verschaffen. Eine

wiederkehrende Begehung liegt vor, wenn der Täter bereits zwei solche Taten begangen hat oder einmal wegen

einer solchen Tat bestraft worden ist. Ebenso ist bei der Bemessung der Strafe darauf Bedacht zu nehmen, ob die

Verkürzung oder der Abgabenausfall endgültig oder nur vorübergehend hätte eintreten sollen. Im Übrigen gelten

die §§ 32 bis 35 StGB sinngemäß.

3. (3)Bei Bemessung der Geldstrafe sind auch die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche

Leistungsfähigkeit des Täters zu berücksichtigen.

4. (4)Bei Finanzvergehen, deren Strafdrohung sich nach einem Wertbetrag richtet, hat die Bemessung der Geldstrafe

mit mindestens einem Zehntel des Höchstmaßes der angedrohten Geldstrafe zu erfolgen. Die Bemessung einer

diesen Betrag unterschreitenden Geldstrafe aus besonderen Gründen ist zulässig, wenn die Ahndung der

Finanzvergehen nicht dem Gericht obliegt.

5. (5)Die verwaltungsbehördliche und die gerichtliche Verwahrung sowie die verwaltungsbehördliche und die

gerichtliche Untersuchungshaft sind auf die Strafe anzurechnen, wenn der Täter die Haft

1. a)in dem Verfahren wegen des Finanzvergehens, für das er bestraft wird, oder

2. b)sonst nach der Begehung dieser Tat wegen des Verdachts eines Finanzvergehens oder, bei Anrechnung

durch das Gericht, wegen des Verdachts einer anderen mit Strafe bedrohten Handlung

erlitten hat, jedoch in beiden Fällen nur, soweit die Haft nicht bereits auf eine andere Strafe angerechnet oder der

Verhaftete dafür entschädigt worden ist. Wird auf mehrere Strafen erkannt, so hat die Anrechnung zunächst auf

diejenigen Strafen zu erfolgen, die nicht bedingt nachgesehen werden, im übrigen zunächst auf die

Freiheitsstrafe, sodann auf die Geldstrafe und schließlich auf den Wertersatz.

6. (6)Für die Anrechnung der Vorhaft auf die Geldstrafe und den Wertersatz sind die an deren Stelle tretenden

Ersatzfreiheitsstrafen maßgebend.

7. (7)Hat der Täter für die Tat, derentwegen er im Inland bestraft wird, schon im Ausland eine Strafe verbüßt, so ist

sie auf die im Inland verhängte Strafe anzurechnen.
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